
Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft   

Änderung der Richtlinie 
zur Förderung von Maßnahmen zum Transfer neuer Erkenntnisse 

aus Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) 
in die landwirtschaftliche Praxis 

im Kontext der Modell- und Demonstrationsvorhaben 
Tierschutz für kleine und mittlere Unternehmen 

Vom 30. April 2021 

Die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zum Transfer neuer Erkenntnisse aus 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) in die landwirtschaftliche 
Praxis im Kontext der Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz für kleine 
und mittlere Unternehmen vom 19. Mai 2017 (BAnz AT 20.10.2017 B1) wird wie 
folgt geändert: 

Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„Die Laufzeit dieser Richtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 zuzüglich einer Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin 
bis zum 30. Juni 2023 befristet. 

Sollte die Verordnung (EU) Nr. 702/2014 durch eine Nachfolge-Verordnung ersetzt 
werden, oder sollten relevante inhaltliche Veränderungen der jeweiligen beihilfe-
rechtlichen Grundlage vorgenommen werden, wird eine den dann geltenden Frei-
stellungsbestimmungen entsprechende Nachfolge-Förderrichtlinie in Kraft gesetzt 
werden.“ 

Diese Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger in Kraft. 

Bonn, den 30. April 2021 

Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft 

Im Auftrag 
Dr. K luge 

www.bundesanzeiger.de
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